
Die Entscheidung des LG Köln, genauer der 1. kleinen 
Strafkammer, vom 7. 5. 2012 hat Rechtsgeschichte ge-
schrieben. Die Nachhaltigkeit und Intensität der Debatte, 
die auch in der breiten Öffentlichkeit stattfindet, zeigt, dass 
es sich um ein komplexes Problem handelt, nicht nur in 
rechtlicher Hinsicht. An dieser Stelle lassen sich unmöglich 
sämtliche Implikationen darstellen, etwa wie es dazu kam, 
dass sich eine juristische Meinung in dem Urteil abbilden 
konnte, die ihren Ursprung hat in einem Festschrift-Auf-
satz aus dem Jahr 2008 1, die also erst vier Jahre lang Gegen-
stand juristischer Diskussionen ist und vorher unter Juristen 
niemanden ernsthaft interessiert hat, geschweige dass sich 
jemand mit der Problematik intensiv beschäftigt hätte. Das 
verwundert nicht, weil die Problematik von manchen nach 
wie vor unterschätzt zu werden scheint, vor allem mit Blick 
auf Aspekte des Kinderschutzes 2.

Im Mittelpunkt stehen sollen hier die Entscheidung und 
die daran bereits geäußerte Kritik, mit anderen Worten, 
es geht um eine dogmatische Analyse der Entscheidungs-
begründung.

I. Sachverhalt und Verfahrensverlauf

Im November 2010 hatte ein niedergelassener Arzt, Facharzt 
für Chirurgie und nach eigenen Angaben gläubiger Muslim, 
mit Einwilligung der ebenfalls muslimischen Eltern eine 
medizinisch nicht notwendige Beschneidung (Zirkumzisi-
on) an einem vierjährigen Jungen durchgeführt, wobei der 
Eingriff unter örtlicher Betäubung und aus religiösen Grün-
den stattfand 3. Obwohl der Arzt – laut einem Sachverständi-
gen – den operativen Eingriff lege artis vorgenommen hatte, 
kam es zwei Tage danach zu Blutungen. Die Mutter brachte 
den Jungen in die Kindernotaufnahme der Universitätskli-
nik Köln, wo ihn ein Urologe unter Vollnarkose operierte 
und die Blutungen gestillt werden konnten. Weil der be-
handelnde Arzt den begründeten Verdacht hatte, dass die 
Beschneidung nicht nach den Regeln der ärztlichen Kunst 
vorgenommen worden sei, informierte die Klinik die Poli-
zei. Zwangsläufig erhielt damit auch die Staatsanwaltschaft 
Kenntnis von der Sache und erhob Anklage gegen den Be-
schneider – weil der Arzt ein Skalpell benutzt hatte, sogar 
wegen gefährlicher Körperverletzung nach § 224 Abs.  1 
Nr. 2 StGB. Das AG Köln eröffnete das Hauptverfahren, ging 
also zunächst von einer Verurteilungswahrscheinlichkeit 
aus, sprach den Angeklagten dann aber nach durchgeführ-
ter Hauptverhandlung aus rechtlichen Gründen frei, weil er 
wegen der Einwilligung der Personensorgeberechtigten ge-
rechtfertigt gehandelt habe 4. Dabei räumte der Amtsrichter 
dem Recht auf Religionsausübungsfreiheit aus Art. 4 Abs. 1, 
Abs. 2 GG und dem elterlichen Erziehungsrecht aus Art. 6 
Abs. 2 S. 1 GG Vorrang ein gegenüber dem Recht des Kin-
des auf körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, 
weil die Zirkumzision „als traditionell-rituelle Handlungs-
weise zur Dokumentation der kulturellen und religiösen Zu-
gehörigkeit zur muslimischen Lebensgemeinschaft“ gehöre. 
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Zudem werde „einer drohenden Stigmatisierung des Kindes 
entgegengewirkt“. Auch nehme die Zirkumzision „aus me-
dizinischer Sicht als präventive ‚Vorsorge-‘Maßnahme einen 
wichtigen Stellenwert“ ein, weil „u. a. potenziellen Krebser-
krankungen pp. vorgebeugt“ werde. 

Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein, die 
vom LG verworfen wurde. Im Gegensatz zum AG bejahte 
die Kammer allerdings die Rechtswidrigkeit. Gleichzeitig 
nahm sie jedoch zugunsten des Angeklagten einen unver-
meidbaren Verbotsirrtum an. Obwohl die Staatsanwalt-
schaft gegen diese Entscheidung Revision hätte einlegen 
können, verzichtete sie hierauf.

II. Analyse und Würdigung der Urteilsbegründung

1. Tatbestand der Körperverletzung

a) Zunächst ist festzuhalten, dass eine religiöse Beschnei-
dung, wie jede Operation, den Straftatbestand der Körper-
verletzung nach § 223 Abs. 1 StGB erfüllt 5. Es ist wahr, dass 
dies ( jedenfalls auf dem Boden der herrschenden 6 Meinung) 
zum „kleinen Einmaleins des Juristen“ 7 gehört 8. In diesem 
Zusammenhang problematisiert das LG, ob über die Fi-
gur der „Sozialadäquanz“ eine Korrektur des Tatbestandes 
nötig sei. Erst kürzlich hat Exner im Rahmen einer Dis-
sertation 9 versucht, den auf Welzel 10 zurückgehenden Sozi-
aladäquanzgedanken wiederzubeleben. Sozialadäquat seien 
„übliche, von der Allgemeinheit gebilligte und in strafrecht-
licher Hinsicht im sozialen Leben gänzlich unverdächtige, 
weil im Rahmen der sozialen Handlungsfreiheit liegende 
Handlungen“; hinzutreten müsse als „Leitgesichtspunkt“ 
die geschichtliche Üblichkeit. 11 Obwohl Exner selber fest-
stellt, dass rituellen Beschneidungen „ein spezifisch me-
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dizinischer Sinnbezug“ fehle, sie „nicht auf medizinischer 
Vernunft“ basierten 12, es vielmehr erhebliche Komplikati-
onsrisiken gäbe und die ohne Betäubung ausgeführte tradi-
tionelle Beschneidung sogar „erhebliche psychische Folgen 
mit somatischem Einschlag auslösen“ könne 13, kommt er zu 
dem überraschenden Schluss, dass die Knabenbeschneidung 
„tradierter Bestandteil des kulturellen Selbstverständnisses 
der Bundesrepublik Deutschland“ sei und „mit dem Prä-
dikat ‚sozialadäquat‘ versehen […] kein strafbares Unrecht“ 
darstelle 14. Dies war schon vor dem Urteil des LG Köln eine 
gewagte These 15 und die Kammer hat dieser Idee mit über-
zeugender Begründung eine Absage erteilt 16.

Inzwischen gibt es die von Exner vermisste gesellschaft-
liche Auseinandersetzung 17, weshalb sich jetzt erst recht 
nicht mehr der Standpunkt vertreten lässt, dass religiöse 
Beschneidungen „allgemein gebilligt“ und damit sozialad-
äquat seien.

b) Dass das LG unter Berufung auf den BGH 18 eine ge-
fährliche Körperverletzung verneint hat, überzeugt hinge-
gen nicht 19. Denn der bestimmungsgemäße Gebrauch in 
den Händen eines Arztes ändert weder etwas an der Ge-
fährlichkeit des Werkzeugs noch kann die Beurteilung 
 davon abhängen, ob lege artis vorgegangen wird 20.

2. Rechtswidrigkeit der Körperverletzung

Da die Einwilligungsfähigkeit bei einem vierjährigen 
Knaben noch nicht vorhanden ist 21, war auf die elterliche 
Einwilligung abzustellen. Was deren Wirksamkeit angeht, 
kommt das Gericht zu einem klaren Ergebnis: „Gemäß 
§ 1627 S. 1 BGB sind vom Sorgerecht nur Erziehungsmaß-
nahmen gedeckt, die dem Wohl des Kindes dienen.“ 22 Die 
Berufungskammer beruft sich auf die „wohl herrschende 
Meinung“ 23 und setzt sich sodann mustergültig mit unter-
schiedlichen Argumenten auseinander. 

a) Die Kammer stellt darauf ab, dass die „in der Beschnei-
dung zur religiösen Erziehung liegende Verletzung der kör-
perlichen Unversehrtheit […], wenn sie denn erforderlich 
sein sollte, jedenfalls unangemessen“ sei, nicht zuletzt weil 
der „Körper des Kindes durch die Beschneidung dauerhaft 
und irreparabel verändert“ werde. Im Schrifttum, auf das 
sich auch das Gericht bezieht, sind ausführliche Begrün-
dungen zu finden, warum die körperliche Unversehrtheit 
überwiegt, der Eingriff also unangemessen ist 24.

aa) Angemessen wäre er im Falle einer medizinischen 
Notwendigkeit, etwa bei einer pathologischen Phimose 25. 
Abgesehen davon hat eine Zirkumzision – jedenfalls bei 
Kindern – aus medizinischer und gesundheitlicher Sicht 
epidemiologisch keinerlei signifikante Vorteile 26: Ge-
nitalhygiene reduziert das Infektionsrisiko ausreichend; 
Harnwegsinfekte, Eichelentzündung oder Peniskarzinome 
treten ohnehin selten auf; das Risiko, sich mit HIV zu in-
fizieren und bei Frauen Gebärmutterhalskrebs zu verursa-
chen, kann sich erst mit Geschlechtsreife realisieren.

Der Schutz vor Infektionen ist also kein Argument da-
für, Jungen irreversibel ihre Vorhaut abzutrennen. Genau 
das hat auch das AG Köln verkannt, wenn es glaubt, dass 
„die Zirkumzision aus medizinischer Sicht als präventive 
‚Vorsorge-‘ Maßnahme einen wichtigen Stellenwert ein-
nimmt“ 27.

Es ist im Übrigen frei erfunden, dass die WHO Zirkum-
zisionen generell als Vorbeugemaßnahme gutheißt. Genau 
das behaupten etwa Volker Beck und Renate Künast: „So 
empfiehlt beispielsweise die Weltgesundheitsorganisation 
WHO die Beschneidung, u. a. aus Gründen der HIV-Prä-
vention.“ 28 Eine derart undifferenzierte Aussage ist unseri-
ös. Richtig ist, dass die WHO Zirkumzisionen in Abhän-
gigkeit vom Ansteckungsrisiko empfiehlt und bei Kindern 
ohnehin nicht, es sei denn, sie verstehen die Tragweite des 
Eingriffs, sind mit anderen Worten einwilligungsfähig 29.

bb) Hingegen liegen die Nachteile auf der Hand: Erstens 
verliert der Junge ohne medizinischen Grund irreversibel 

einen gesunden Teil seines Körpers. Dieser Teil ist mitnich-
ten unbedeutend. Dass die Vorhaut nicht unwichtig ist, ihr 
vielmehr wichtige Funktionen zukommen, wird jedenfalls 
von seriösen Wissenschaftlern längst nicht mehr bestritten. 
Zum einen erfüllt die Vorhaut die Schutzfunktion, nach 
der Geburt Eichel und Harnröhrenöffnung vor Reibung 
und Austrocknung zu bewahren. Zum andern ist die Vor-
haut eine erogene Zone; sie verfügt über eine Tiefensensi-
bilität, die man sonst nur noch in den Fingerkuppen, den 
Lippen und Augenlidern findet 30. Es ist deshalb nicht ver-
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wunderlich, wenn Studien belegen, dass eine Zirkumzi-
sion einen Sensibilitätsverlust zur Folge hat 31, woraus sich 
negative Auswirkungen auf die Sexualfunktion ergeben 
können, etwa Erektionsschwierigkeiten. Angesichts des-
sen lässt sich die Aussage zur Jungenbeschneidung, sie habe 
„praktisch keine beeinträchtigenden […] Folgen“ 32, nur mit 
Ahnungslosigkeit oder Täuschungsabsicht erklären.

Gerade weil die Vorhaut eine Funktion hat, ist es auch 
richtig, sie sowohl als Körperteil anzusehen als auch ihre 
Abtrennung wörtlich zu nehmen und als Amputation zu 
bezeichnen 33. Wer diese Wortwahl hört, ohne sich mit der 
Sache intensiver beschäftigt zu haben, wird die Begrifflich-
keit vermutlich empört zurückweisen. Es handelt sich indes 
um keine Dramatisierung, sondern um eine nüchterne Be-
schreibung dessen, was die Zirkumzision nun einmal me-
dizinisch darstellt. Es wäre falsch und trüge mitnichten zur 
Versachlichung der Diskussion bei, Beschneidungen aus 
Rücksichtnahme auf (religiöse) Gefühle zu beschönigen.

Zweitens erleidet das Kind, auch wenn narkotisiert, 
Schmerzen, sowohl bei der Operation als auch in Form von 
postoperativen Wundschmerzen. Im Judentum wird die Be-
schneidung überwiegend sogar ohne Narkose durchgeführt. 
Untersuchungen zeigen, dass dies für den empfindlichen 
Säugling eine Qual ist 34; Schmerztraumata sind die Folge 35. 
Bei dem oft rechtfertigend ins Feld geführten anschließen-
den scheinbar friedlichen Schlaf dürfte es sich eher um einen 
schmerzbedingten Erschöpfungszustand handeln 36.

Drittens tritt das Operations- und Komplikationsrisiko 
hinzu 37: Zwar sind schwere Komplikationen selten. Aber 
das Risiko, dass es dazu kommt, ist längst bekannt. Und 
eben wegen des Fehlens jeder medizinischen Indikation 
ist es keineswegs das, was Juristen ein „erlaubtes Risiko“ 
nennen. Abgesehen davon liegen die Komplikationsraten 
(Nachblutungen, Infektionen, Harnröhrenmündungsver-
engung) teilweise bei über zehn Prozent 38.

Unterm Strich wird dem Kind ein erogener Teil seines 
Körpers irreversibel amputiert, was nachweislich zu einem 
Sensibilitätsverlust führt; es erleidet dabei Schmerzen, was 
zu Traumata führen kann, und es wird einem beachtlichen 
Operations- und Komplikationsrisiko ausgesetzt.

Ein derartiger medizinisch unnötiger Eingriff soll dem 
Kindeswohl dienen? Wer angesichts dieser Umstände be-
streitet, dass es sich um einen massiven Eingriff in die körper-
liche Unversehrtheit handelt, verharmlost und bagatellisiert. 
Das gilt auch für eine Gleichsetzung mit Ohrlochstechen 
oder Impfung. Im Gegensatz zu einer Beschneidung wird 
dem Kind beim Ohrlochstechen weder ein Teil seines Kör-
pers abgetrennt noch sind die Komplikationen gleichartig; 
nicht anders bei Schutzimpfungen, zumal dabei ein gesund-
heitlicher Vorteil sogar unmittelbar vorhanden ist, weil das 
Kind vor gefährlichen Erkrankungen geschützt wird.

Beulke/Dießner geben zwar vor, das Kindeswohl in den 
Mittelpunkt zu stellen, unterschlagen in ihrer Stellungnah-
me aber, dass ein erogener Körperteil irreversibel abgetrennt 
wird, dadurch Schmerzen und Traumata auftreten, es zu 
einem Sensibilitätsverlust kommt und Operations- sowie 
Komplikationsrisiken bestehen. Wer derart offensichtlich 
medizinische Fakten vernachlässigt und das Kindeswohl 
auf die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft re-
duziert, nährt den Verdacht, dass es ihm in Wahrheit gar 
nicht darum geht, kollidierenden Grundrechten zu opti-
maler Wirksamkeit zu verhelfen, sondern darum, religiöse 
Beschneidungen bedingungslos zu legitimieren. Denn wie 
will man Rechte in eine praktische Konkordanz bringen, 
wenn man gar nicht weiß, in welcher Intensität sie betrof-
fen sind? Beulke/Dießner nehmen eine Abwägung vor, die 
diesen Namen nicht verdient 39.

b) Die Kammer widmet sich einem weiteren Argument, 
das für die Bestimmung des Kindeswohls relevant sein könn-
te: „die Vermeidung einer Ausgrenzung innerhalb des jewei-
ligen religiös gesellschaftlichen Umfeldes“, misst diesem As-

pekt zu Recht aber keine ausschlaggebende Bedeutung bei. 
Denn nichts anderes müsste – jedenfalls mit Blick auf leichte 
Formen – für die weibliche Genitalverstümmelung gelten. 
Auch dort spielt der Umstand der Ausgrenzung bei feh-
lender Genitalmanipulation eine bedeutsame Rolle 40. Wer 
einwendet, dass Mädchen- und Jungenbeschneidung nicht 
vergleichbar seien 41, versäumt es, zwischen den Intensitäts-
formen zu differenzieren. Zwar wird das eine üblicherweise 
als Genitalverstümmelung und das andere, „gärtnerisch ver-
niedlichend“ 42, als Beschneidung bezeichnet, doch ist diese 
Unterscheidung sachlich unzutreffend, weil auch leichte 
Formen einhellig mit dem Verdikt „Genitalverstümmelung“ 
versehen werden, etwa das Abschneiden der Klitorisvorhaut, 
ja selbst ein bloßes Einstechen oder Einritzen der weiblichen 
Genitalien. Darum ist es nicht plausibel, die im Vergleich 
dazu zweifellos eingriffsintensivere Abtrennung der Vorhaut 
von dem Verdikt „Genitalverstümmelung“ auszunehmen 43.

Allein deshalb ist es richtig, das „Ausgrenzungskriteri-
um“ zurückzuweisen. Es gibt einen weiteren Grund: Ge-
währt ein Staat schrankenlos den Religionsgemeinschaf-
ten die Deutungshoheit darüber, was identitätsstiftend ist, 
wird aus der Herrschaft eine Beherrschung des Rechtes, 
was nichts anderes als eine Kapitulation des Rechtsstaates 
wäre. Deshalb darf das Kriterium der religiösen Integration 
weder das einzige noch das ausschlaggebende sein 44.

Nochmals: Wer diesem Aspekt maßgebliches Gewicht 
zuspricht, muss erklären, warum Verletzungen der weibli-
chen Genitalien verboten sein sollen, die von der Intensität 
her nicht über den Verletzungsgrad einer Knabenbeschnei-
dung hinausgehen. Er muss also in der Lage sein, einem 
gläubigen Schāfi’iten zu erklären, warum es verboten sein 
soll, seiner Tochter in Köln die Klitoris beschneiden zu 
lassen, obwohl dies nach der schāfi’itischen Rechtsschule 
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31) Vgl. nur Frisch/Lindholm/Grønbæk, International Journal of Epi-
demiology 2011, 1 ff.; Sorrells/Snyder/Reiss/Eden/Milos/Wilcox/
van Howe, British Journal of Urology International 99 (2007), 
864; hierzu auch Gollaher, Das verletzte Geschlecht, Die Ge-
schichte der Beschneidung, 2002, S. 164 ff.

32) Beck/Künast, Berliner Zeitung v. 9. 7. 2012, www.berliner-
zeitung.de/kultur/beschneidungs-debatte-das-ist-keine-straf-
tat,10809150,16572948.html (zuletzt abgerufen am 5. 8. 2012).

33) So zutreffend Herzberg, JZ 2009, 332; ders., MedR 2012, 169, 170 
u. 172.

34) Vgl. Paix/Peterson, Anaesthesia and Intensive Care 2012, 511 ff.
35) Dazu Franz, F. A. Z. v. 9. 7. 2012 (Nr. 157), S. 7; vertiefend Paix/

Peterson, Anaesthesia and Intensive Care 2012, 511 ff.; Boyle/
Goldman/Svoboda/Fernandez, Journal of Health Psychology 2002, 
S. 329 ff.; s. dazu auch Stehr/Schuster/Dietz/Joppich, Klinische Pä-
diatrie 2001 (Nr. 213), 50, 54.

36) S. nur Paix/Peterson, Anaesthesia and Intensive Care 2012, 511, 
512 m. w. N.

37) Dazu Stehr, Der Spiegel v. 23. 7. 2012 (Nr. 30), S. 124, 125; dazu 
schon Stehr/Putzke/Dietz, DÄBl. 2008, A-1778, A-1779. 

38) Hierzu schon Putzke, in: FS f. Rolf Dietrich Herzberg, 2008, 
S. 669, 677. 

39) Beulke hält allerdings auch situationsbezogene Züchtigungen des 
Kindes durch dessen Eltern für zulässig, etwa eine schmerzhafte 
Backpfeife (Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, 41. Aufl. 
2011, Rdnr. 387a; anders dagegen Rengier, Strafrecht Besonderer 
Teil II, 13. Aufl. 2012, § 13, Rdnr. 14; Roxin, JuS 2004, 177 ff.) – 
trotz des Rechtes auf gewaltfreie Erziehung (§ 1631 Abs. 2 BGB) 
und eines eindeutig entgegenstehenden Gesetzgeberwillens (vgl. 
BT-Dr. 14/1247, S. 5, 6, 8).

40) Vgl. nur Rosenke, ZRP 2001, 377.
41) So etwa Beck/Künast, Berliner Zeitung v. 9. 7. 2012, www.

berliner-zeitung.de/kultur/beschneidungs-debatte-das-ist-
keine-straftat,10809150,16572948.html (zuletzt abgerufen am 
5. 8. 2012).

42) Zastrow, F. A. Z. v. 21. 7. 2012, „Nötiger Schmerz“, http://www.
faz.net/aktuell/politik/inland/beschneidungsdebatte-noetiger-
schmerz-11827980.html (zuletzt abgerufen am 25. 8. 2012).

43) Ebenso Zastrow, F. A. Z. v. 21. 7. 2012 (s. Fn. 42).
44) Zustimmend Kaube, F. A. Z. v. 28. 6. 2012, „Das Wohl des Kindes“.
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auch bei Mädchen als religiöse Pflicht gilt 45, und wie dieses 
Verbot zu Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG passt, der auch die Aussage 
enthält, dass niemand wegen seiner religiösen Anschauun-
gen benachteiligt werden darf.

c) Widerspricht ein Verhalten dem Kindeswohl, vermag 
auch die Religionsfreiheit der Eltern dieses Verhalten nicht 
zu rechtfertigen. Aus verfassungsrechtlicher Sicht rechtfer-
tigt die Ausübung eines Freiheitsrechts niemals, die körper-
liche Integrität eines anderen zu verletzen, es sei denn aus 
Gründen der Notwehr oder eines Notstandes.

Auch mit Blick auf das Erziehungsrecht stellt das LG zu-
treffend fest, dass dieses Recht der Eltern „nicht unzumut-
bar beeinträchtigt [wird], wenn sie gehalten sind abzuwar-
ten, ob sich der Knabe später, wenn er mündig ist, selbst für 
die Beschneidung als sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit 
zum Islam entscheidet“. Die Zumutbarkeit ergibt sich allein 
daraus, dass es im Islam überhaupt keinen religiös verpflich-
tenden Zeitpunkt für Beschneidungen gibt 46. Die Tradition 
allein vermag eine irreversible Verletzung der Genitalien 
eines Kindes jedenfalls nicht zu rechtfertigen.

Mit Blick auf das Judentum hat sich das Gericht nicht 
geäußert. Mangelnde Kenntnis der Urteilsgründe mag die 
von jüdischer Seite kommende Empörung erklären. Soweit 
sie sich gegen das Urteil richtet, trifft sie daneben. Losge-
löst davon ist sie zwar verständlich, weil die Kritik an dem 
religiösen Brauch eine grundlegende ist und sowohl für die 
Genitalmanipulation im Islam als auch im Judentum gilt. 
Aber berechtigt ist die Empörung nicht, denn für das jü-
dische Ritual gilt unterm Strich nichts anderes als für das 
islamische. Zum einen haben zahlreiche biblische Ge- und 
Verbote sich über die Jahrtausende hinweg gewandelt und 
werden nicht mehr wörtlich genommen. Schon jetzt gibt 
es Juden (und Muslime), die anstelle der Beschneidung zu 
unblutigen Alternativen greifen oder den Eingriff verschie-
ben, ohne dass dies ihrer religiösen Zugehörigkeit oder ih-
rem Selbstverständnis abträglich wäre 47. Es ist Religions-
gemeinschaften zuzumuten (ganz gleichgültig, ob es sich 
um christliche, islamische, jüdische oder sonstige handelt), 
Alternativen selbst für uralte Bräuche zu suchen, wenn 
diese irreversibel die körperliche Unversehrtheit und damit 
zugleich das sie schützende Grundrecht verletzen.

d) Seiner Abwägung fügt das Gericht einen weiteren As-
pekt hinzu, der auf die dauerhafte und irreparable Verände-
rung des Körpers zielt. Diese laufe dem Interesse des Kindes 
zuwider, „später selbst über seine Religionszugehörigkeit 
entscheiden zu können“. Die Formulierung des Satzes ist 
missglückt, weil er dem Missverständnis Vorschub leistet, 
als sei angesichts einer religiösen Beschneidung ein Reli-
gionswechsel gänzlich unmöglich, als könne zum Beispiel 
ein Moslem später kein Christ werden. Dass ein beschnit-
tener Penis insoweit kein Hindernis bildet, dürfte auch dem 
Gericht klar gewesen sein. Dennoch ist das Argument, das 
bei näherem Hinsehen auf die Beeinträchtigung der religi-
ösen Selbstbestimmung zielt, ein treffendes. Denn das Kind 
wird mit einem unabänderlichen religiösen Zugehörig-
keitsmerkmal versehen. Dabei spielt es keine entscheidende 
Rolle, dass der Umstand des Beschnittenseins mehrdeutig 
ist, etwa medizinische, ästhetische, kulturelle oder hygieni-
sche Gründe haben kann, und damit keine eindeutige reli-
giöse Zuordnung zulässt. Das gilt allerdings nicht für den 
Betroffenen. Für ihn bedeutet eine religiöse Beschneidung 
eine lebenslange Kennzeichnung.

Das übersehen auch Beulke/Dießner, wenn sie die Ver-
letzung der körperlichen Unversehrtheit des Kindes mit 
einem ihm zustehenden Grundrecht zu legitimieren ver-
suchen: „Bei näherer Betrachtung tritt jedoch ein weiteres 
Grundrecht hinzu, das in der Debatte bislang vernachlässigt 
worden ist. Es ist dies das Grundrecht des betroffenen Kindes 
auf Religionsausübung (Art. 4 Abs. 2 GG).“ 48 Vernachläs-
sigt wurde dieser Aspekt mitnichten; vernachlässigt haben 
vielmehr Beulke/Dießner den Hinweis, dass der Gedanke 

nicht originell ist, sondern andere ihn schon vorgedacht 
haben 49. Zwar ist es richtig, das mutmaßliche Interesse des 
Kindes in den Blick zu nehmen, wobei es sich ja um nichts 
anderes handelt als dessen Wohl. Es stellt sich dann aber die 
Frage, warum es im mutmaßlichen Interesse des Kindes 
liegen soll, sich allein aus religiöser Tradition irreversibel 
einen erogenen Teil seines Körpers abschneiden zu lassen 
unter Inkaufnahme von Schmerzen, Sensibilitätsverlust so-
wie signifikant vorhandenen Operations- und Komplika-
tionsrisiken 50, zumal das Ritual nicht religionsbegründend 
ist. Wer diese Aspekte bei der Bestimmung des mutmaßli-
chen Interesses für irrelevant hält, muss erklären, warum es 
nicht im mutmaßlichen Interesse eines Mädchens aus dem 
Kreis der Schāfi’iten liegen soll, an der Klitoris beschnitten 
zu werden.

3. Freispruch wegen fehlender Schuld

Indem das Gericht (im Ergebnis überzeugend) 51 einen un-
vermeidbaren Verbotsirrtum annahm, hat es sich weder 
„trickreich“ noch mit einem „juristischen Kunstgriff“ ei-
ner vertieften Auseinandersetzung entzogen 52, sondern es 
pflichtgemäß unterlassen, das Recht zu beugen (§ 339 StGB). 
Es ist unqualifiziert, die Entscheidung allein deshalb mit 
dem Prädikat „ärgerlich“ zu versehen, weil das Gericht dem 
Angeklagten einen unvermeidbaren Verbotsirrtum zugebil-
ligt hat 53. Es wäre nicht nur ärgerlich, sondern rechtswidrig 
gewesen, wenn das Gericht entgegen seiner Überzeugung 
die Vermeidbarkeit des Irrtums allein zu dem Zweck bejaht 
hätte, eine höchstrichterliche Klärung zu ermöglichen 54.
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45) Hierzu Thomas von der Osten=Sacken, Jungle World v. 28. 7. 2012, 
http://jungle-world.com/jungleblog/ 1790/ (zuletzt aufgerufen 
am 5. 8. 2012); Zähle, AöR 134 (2009), 434, 442 f.

46) S. Putzke, in: FS f. Rolf Dietrich Herzberg, 2008, S. 669, 706.
47) Dazu Kreß, MedR 2012, 682 (in diesem Heft) m. w. N.; dahin-

gehend auch Paeffgen, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), 
Strafgesetzbuch, 3. Aufl. 2010, § 228, Rdnr. 18.

48) Beulke/Dießner, ZIS 2012, 338, 344.
49) Dazu etwa Germann, in: FS f. Gerfried Fischer, 2010, S. 35, 54 f.; 

Jorzig, in: Arbeitsgemeinschaft Rechtsanwälte im Medizinrecht 
(Hrsg.), 25  Jahre Arbeitsgemeinschaft – 25  Jahre Arzthaftung, 
2011, S. 177, 183; Zähle, AöR 134 (2009), 334, 449.

50) Der von Beulke/Dießner (ZIS 2012, 338, 345) gewählte Verweis 
auf Parallelen zu einer Patientenverfügung ist verfehlt, weil – das 
erkennen sie selber – der Wille eines kleinen Kindes sich nicht so 
einfach ermitteln lässt (überzeugend dagegen Schmidt, Strafrecht 
Besonderer Teil I, 11. Aufl. 2012, Rdnr. 297).

51) So auch Jahn, JuS 2012, 852; Krug, FD-StrafR 2012, 334654; 
dazu schon Putzke, MedR 2008, 268, 272.

52) So aber Beck/Künast, Berliner Zeitung v. 9. 7. 2012, www.
berliner-zeitung.de/kultur/beschneidungs-debatte-das-ist-
keine-straftat,10809150,16572948.html (zuletzt abgerufen am 
5. 8. 2012): „Mit einem juristischen Kunstkniff (Freispruch für 
den angeklagten Arzt trotz angeblicher Strafbarkeit wegen eines 
zu entschuldigenden Verbotsirrtums) wurde eine höchstrichter-
liche Klärung verhindert.“

53) So Beulke/Dießner, ZIS 2012, 338, 345. Im Übrigen ist auch die 
Aussage unzutreffend, dass bei einem vermeidbaren Verbotsirr-
tum „Ausführungen zum Vorliegen einer fahrlässigen Körper-
verletzung“ geboten gewesen wären (dort Fn. 15). Wäre das Ge-
richt überzeugt gewesen, dass § 17 S. 2 StGB erfüllt ist, hätte es 
den Angeklagten ohne weiteres wegen vorsätzlicher Körperverlet-
zung verurteilen dürfen. Selbstverständlich hätte dann zugleich 
eine fahrlässige Körperverletzung vorgelegen, doch dazu hätte 
das Gericht kein Wort verlieren müssen, weil sie wegen Geset-
zeskonkurrenz hinter dem Vorsatzdelikt zurückgetreten wäre. 
Die entsprechenden Ausführungen von Beulke/Dießner ergeben 
keinerlei Sinn und beruhen wohl ihrerseits auf Fahrlässigkeit.

54) Im Übrigen wäre eine höchstrichterliche Klärung durch das 
 BVerfG sogar trotz des Freispruchs möglich gewesen. Denn nach 
 BVerfGE 6, 7 ff. = NJW 1956, 1833 f. kann auch ein freisprechen-
des Strafurteil durch die Art seiner Begründung Grundrechte 
verletzen. Der freigesprochene Arzt hätte demnach Verfassungs-
beschwerde einlegen können.
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Seitdem der Forscher Dennis Lo im Jahr 1997 zeigen konn-
te, dass sich in maternalem Plasma fetale DNA befindet, 
wird nach Möglichkeiten geforscht, diese zu diagnostischen 
Zwecken, vor allem der Diagnose des Down Syndroms, zu 
gewinnen. Ein entscheidender Vorteil einer solchen nicht-
invasiven Form der Pränataldiagnostik (PND) bestünde 
darin, dass das signifikante Risiko für Fehlgeburten, das 
mit etablierten invasiven Formen der PND verbunden ist, 
wegfiele. In den USA hat die Firma Sequenom einen ent-
sprechenden Test unter dem Namen MaterniT21 im Okto-
ber 2011 kommerziell eingeführt. Für den europäischen 
Markt hat Sequenom einen Lizenzvertrag mit der in Kon-
stanz ansässigen Firma LifeCodexx geschlossen. Die Einfüh-
rung des Tests in Deutschland ist in den Medien kritisch 
begleitet worden. Im Beitrag werden zunächst die medizi-
nisch-naturwissenschaftlichen Hintergründe des neuen 
Verfahrens kurz skizziert. Anschließend werden ethische 
und rechtliche Implikationen der neuen nicht-invasiven 
PND diskutiert.

I. Einleitung

Unter dem Begriff Pränataldiagnostik (PND) werden un-
terschiedliche Untersuchungsmethoden zusammengefasst, 
deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass es sich um diag-
nostische Verfahren handelt, die am Fötus oder Embryo im 
Uterus durchgeführt werden 1. Die PND unterscheidet sich 
so zum einen von der Präimplantationsdiagnostik (PID), die 
an Embryonen vor der Verpflanzung in den Uterus durch-
geführt wird, und zum anderen von diagnostischen Verfah-
ren, die am geborenen Kind unternommen werden. Gemäß 
den vom Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen 
formulierten Richtlinien über die ärztliche Betreuung wäh-
rend der Schwangerschaft und nach der Entbindung (sog. 
Mutterschafts-Richtlinien) sollen pränataldiagnostische 
Verfahren vor allem dazu beitragen, Risikoschwangerschaf-
ten und Risikogeburten frühzeitig zu erfassen, Gefahren für 
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Leben und Gesundheit von Mutter und Kind abzuwenden 
und Gesundheitsstörungen rechtzeitig erkennen und be-
handeln zu können 2. Wenn sich im Rahmen der Mutter-
schaftsvorsorge Anhaltspunkte für ein genetisch bedingtes 
Risiko ergeben, soll die Schwangere über die Möglichkeiten 
einer humangenetischen Beratung und/oder Untersuchung 
aufgeklärt werden. Die Bundesärztekammer formuliert in 
den Richtlinien zur pränatalen Diagnostik von Krankheiten 
und Krankheitsdispositionen die Hilfestellung bei der Ent-
scheidung über Fortsetzung oder Abbruch einer Schwan-
gerschaft als ein Ziel der pränatalen Diagnostik 3.

Eine wichtige Differenzierung innerhalb der Methoden 
der Pränataldiagnostik ist die zwischen nicht-invasiven und 
invasiven Verfahren. Zu den nicht-invasiven pränataldia-
gnostischen Verfahren zählen Ultraschalluntersuchungen 
und andere bildgebende Verfahren, mit denen die Ent-
wicklung des entstehenden Kindes zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten der Schwangerschaft beobachtet werden kann, 
sowie serologische Untersuchungen, bei denen auf Grund-
lage des mütterlichen Blutes Informationen über das Risiko 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen des Fötus gewonnen 
werden. Invasive Methoden der Pränataldiagnostik sind 
vor allem die Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese), 
die Punktion des Mutterkuchens (Chorionzottenbiopsie) 
und die Nabelschnurpunktion (Cordozentese). Die meisten 
nicht-invasiven pränataldiagnostischen Untersuchungen 
gelten (in industrialisierten Ländern) heute als medizinische 
Routineverfahren 4. So sind in Deutschland Ultraschall- 
und serologische Untersuchungen und eine Kombination 
beider Verfahren routinemäßig bei allen Schwangeren vor-

III. Fazit und Ausblick

Die 1. kleine Strafkammer des LG Köln hat ein großes Ur-
teil verkündet. Es ist richtig, Religionsausübung und elter-
liches Erziehungsrecht dort enden zu lassen, wo das Wohl 
des Kindes auf dem Spiel steht. Das ist bei medizinisch nicht 
nötigen Zirkumzisionen der Fall. Deshalb ist der Staat ver-

pflichtet, Kinder davor zu bewahren und solche Eingriffe 
erst zu erlauben, wenn die Entscheidung selbstbestimmt 
getroffen werden kann. Von dem Urteil geht eine klare 
und richtige Botschaft aus: Ob Junge oder Mädchen, die 
Genitalien kleiner Kinder darf man ohne medizinische 
Notwendigkeit nicht verletzen – auch nicht aus religiösen 
Gründen.

 

Ethische und rechtliche Aspekte der Pränataldiagnostik
Herausforderungen angesichts neuer nicht-invasiver Testverfahren
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1) Einen Überblick geben bspw. Bui/Meiner, State of the art in pre-
natal diagnosis, in: Leuzinger=Bohleber/Engels/Tsiantis (Hrsg.), The 
Janus Face of Prenatal Diagnostics. A European Study Bridging 
Ethics, Psychoanalysis, and Medicine, 2008, S. 61–86.

2) S. Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Kranken-
kassen über die ärztliche Betreuung während der Schwanger-
schaft und nach der Entbindung („Mutterschafts-Richtlinien“) 
i. d. F. v. 10. 12. 1985 (veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr.  60 a 
v. 27. 3. 1986), zuletzt geändert am 15. 12. 2011, veröffentlicht im 
Bundesanzeiger Nr. 36, S. 914, in Kraft getreten am 3. 3. 2012.

3) Bundesärztekammer, Richtlinien zur pränatalen Diagnostik von 
Krankheiten und Krankheitsdispositionen, DÄBl. 1998, A3236–
3242.

4) Bui/Meiner, State of the art in prenatal diagnosis, in: Leu zin
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and Medicine, 2008, S. 61.
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